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◆  Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

für weiterführende Schulen im westl. Teil des 

Landkreises Starnberg für das Haushaltsjahr 

2016

Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 06.01.1993 (GVBl. S. 65), BayRS 
2020-1-1-I, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
27.12.96 (GVBl. 540) in Verbindung mit Art. 41 
Abs. 1 und Art. 42 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit in der Fassung der Bekannt ma-
chung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555), geändert 
durch Gesetz vom 10. Aug. 1994 (GVBl. S. 761) 
und § 17 der Verbandssatzung erlässt die Ver-
bands versammlung folgende

Haushaltssatzung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2016 wird

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf
 2.887.250,- €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben auf
 2.923.709,- €

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen werden nicht 
festgesetzt.

§ 3

Verpfl ichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt werden nicht eingesetzt.

Bekanntmachung der Stadt Starnberg

◆  Erlass eines Gewerbesteuerbescheides

Der Gewerbesteuerbescheid 2014 vom 03.08.2016 
für die Firma Bach EDV Service UG, vertreten 
durch Herrn

kann nicht zugestellt werden.

Es erfolgt hiermit öffentliche Zustellung gemäß 
§ 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG). 
Es können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Personen, die ein berechtigtes Interesse nach-
weisen, können die Gründe für die öffentliche 
 Zu stel lung bei der Stadt Starnberg, Vogelanger 2, 
82319 Starnberg, Steueramt, Zi. 115 erfragen und/
oder die vorbezeichneten Schriftstücke einsehen. 
Die Niederlegung zur Einsichtnahme erfolgt

vom 17.08.2016 bis 08.09.2016

zu den üblichen Öffnungszeiten.

Starnberg, 04.08.2016

Stadt Starnberg – Eva John, 1. Bürgermeisterin

 

§ 4

1. Betriebskostenumlage und Umlage 

Verwaltungshaushalt

Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige Ein-
nahmen nicht gedeckte laufende Finanzbedarf, der 
nach § 18 Abs. 1 der Verbandssatzung auf die 
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes umge-
legt werden soll und der Schuldendienst für die 
Errichtung der Anlagen, der nach § 18 Abs. 2 der 
Verbandssatzung umzulegen ist, wird
a) für die Realschule auf 229.600,- €
b) für das Gymnasium auf 812.800,- €
festgesetzt.

2. Investitionsumlage

Der durch Gebühren, Beiträge und sonstige 
Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für die 
Errichtung der Anlagen (mit Ausnahme des 
Schuldendienstes, der nach § 18 Abs. 2 der 
Verbandssatzung umgelegt werden soll) wird
a) für die Realschule auf 44.453,- €
b) für das Gymnasium auf  82.556,- €
festgesetzt.

Die Gesamtumlage beläuft sich auf 1.169.409,- €

Der Landkreis Starnberg gewährt dem Zweck ver-
band einen freiwilligen Betriebskostenzuschuss 
(Gastschülerzuschuss) für alle Schüler aus dem 
Landkreis Starnberg an der Realschule in Herr-
sching und am Christoph-Probst-Gymnasium in 
Gilching in der jeweiligen Höhe wie er in der Aus-
führungsverordnung zum Bayer. Schulfi nan zie-
rungs gesetz (AVBaySchFG) festgesetzt ist.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeiti-
gen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 500.000.- € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2016 
in Kraft.

Das Landratsamt Starnberg hat als Rechts auf-
sichts behörde mit Schreiben vom 11.7.2016 hierzu 
seine Stellungnahme abgegeben. Die Haushalts-
satzung enthält keine genehmigungspfl ichtigen 
Bestandteile.

Der Haushaltsplan liegt gemäß Satzung des Zweck-
 verbandes vom 29.8.2016 bis 5.9.2016 im Rat-haus 
der Gemeinde Gilching (ZiNr. O1-02) während der
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich aus.

Im Übrigen liegt die Haushaltssatzung und der 
Haushaltsplan während des ganzen Jahres im 
Rathaus der Gemeinde Gilching (ZiNr. O1-02) in-
nerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsicht aus.

Gilching, 10. August 2016

ZWECKVERBAND FÜR WEITER FÜH RENDE SCHULEN IM 
WESTLICHEN TEIL DES LANDKREISES STARNBERG – 

Manfred Walter, Verbandsvorsitzender
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Kurzzeitpfl ege

Das Landratsamt Starnberg – Fach bereich 
Sozialwesen – bietet Informations material 
über Kurzzeitpfl ege einrichtungen an. 
Telefon  08151 148 - 238
www.lk-starnberg.de / kurzzeitpfl ege
Landratsamt Starnberg
Strandbadstraße 2 • 82319 Starnberg
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